
Jahrgang 30 Samstag, den 15. August 2020 Nummer 8

Mitgliedsgemeinden sind: Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, Dietzenrode/Vatterode, Eichstruth,
Lenterode, Lutter mit OT Fürstenhagen, Mackenrode mit OT Weidenbach, Röhrig,
Schönhagen, Steinheuterode, Thalwenden, Uder mit OT Schönau, Wüstheuterode

AmtsblAtt

Uder
der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinde Asbach-Sickenberg
- Der Bürgermeister -  21. Juli 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Asbach-Sickenberg nachfolgende 3. Änderung zur Straßenaus-
baubeitragssatzung der Gemeinde Asbach-Sickenberg bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 13/2020 vom 14. Juli 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Änderungssatzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 20. Juli 
2020 diese Änderungssatzung bestätigt.

Dellemann
Bürgermeister

3. Änderung zur Satzung über  
die Erhebung wiederkehrender Beiträge  

für die öffentlichen Verkehrsanlagen  
der Gemeinde Asbach-Sickenberg 
(Straßenausbaubeitragssatzung)

Auf Grund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und des § 21 
b Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) i. V. m. §§ 2, 7 und 
7 a ThürKAG in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung hat der Gemeinderat der Gemeinde Asbach-Sickenberg in 
seiner Sitzung am 14. Juli 2020 folgende 3. Änderung zur Stra-
ßenausbaubeitragssatzung vom 31. Juli 2012 beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 1 - Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen - wird 
Abs. 3 neu eingefügt:

Diese Satzung findet ausschließlich Anwendung auf Straßen-
ausbaumaßnahmen, deren sachliche Beitragspflichten bis ein-
schließlich 31. Dezember 2018 entstanden sind.

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Asbach-Sickenberg, 21. Juli 2020

Dellemann
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Mackenrode
- Der Bürgermeister -  23. Juli 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Mackenrode nachfolgende Hauptsatzung der Gemeinde Ma-
ckenrode bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 6/2020 vom 23. Juni 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 21. Juli 
2020 diese Satzung bestätigt.

Bode
Bürgermeister

Hauptsatzung der Gemeinde Mackenrode
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Mackenrode in seiner Sitzung 
am 23. Juni 2020 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Mackenrode“.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindedienstsiegel

(1) Das Gemeindewappen ist blau mit einem goldenen Schild-
fuß und zeigt ein silbernes langgestrecktes Gebäude mit zwei 
Fachwerkgiebeln und schwarzem Dach, in der Mitte ein silber-
ner Turm mit geschwungener Haube, der Schildfuß ist belegt mit 
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(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister folgende ne-
ben den in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben weitere Angele-
genheiten zur selbstständigen Erledigung:

a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

§ 8
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den 
Ersten Beigeordneten vertreten. Als Verhinderung gilt insbeson-
dere die urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit des Bür-
germeisters und die Nichtbesetzung des Bürgermeisteramtes.

(3) Der Beigeordnete ist für den ihm mit Zustimmung des Ge-
meinderates durch den Bürgermeister übertragenen Geschäfts-
bereich verantwortlich.

§ 9
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Aus-
schüsse bilden, welche die Beschlüsse des Gemeinderates 
vorbereiten (vorbereitende Ausschüsse) oder aber einzelne An-
gelegenheiten abschließend entscheiden (beschließende Aus-
schüsse).

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemein-
derat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und 
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt 
die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglie-
der, so kann jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen kei-
nen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit 
Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren 
Hare/Niemeyer.

(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 10
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Ehrenbeamte und Personen, die als Mitglieder des Gemein-
derates insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt 
ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhal-
ten:

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.

(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

zwei an den Stielen gekreuzten grünen Eichenblättern, darüber 
schwebend zwei grüne Eicheln.

(2) Die Flagge der Gemeinde ist blau-weiß gespalten und trägt 
das Gemeindewappen.

(3) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift „Thüringen, Gemeinde 
Mackenrode“ und zeigt das Gemeindewappen.

§ 3
Ortsteile

Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:

1. Mackenrode
2. Weidenbach

§ 4
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).

(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ge-
meinderatsbeschlusses der Gemeinde.

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das 
Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 5
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichti-
ge Gemeindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen 
und Vorhaben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung 
unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegen-
heiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ih-
nen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche 
vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und 
Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerver-
sammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete und 
Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeinde-
angelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwoh-
nerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der 
Einwohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die An-
fragen sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung 
beantwortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister 
Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich 
beantworten.

§ 6
Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 7
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.
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Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungsta-
feln vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen 
jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen 
werden.

(3) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unab-
wendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Absatz 1 
festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in 
dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
durch Anschlag an den Verkündungstafeln nach § 12 Abs. 1 Satz 
3.

§ 13
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsät-
zen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 14
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.

(2) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Februar 2020 in 
Kraft.

Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 5. Dezember 2001 
sowie deren Änderungen vom 26. April 2004 und 9. März 2005 
außer Kraft.

Mackenrode, 23. Juli 2020

Bode
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Röhrig
- Der Bürgermeister -  16. Juli 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Röhrig nachfolgende Hauptsatzung der Gemeinde Röhrig be-
kannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 7/2020 vom 1. Juli 2020 hat der Gemeinde-
rat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 15. Juli 
2020 diese Satzung bestätigt.

Vogler
Bürgermeister

Hauptsatzung der Gemeinde Röhrig
Auf Grund des § 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Röhrig in seiner Sitzung am 1. Juli 
2020 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Röhrig“.

§ 11
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 30,00 EUR für die notwendige, nachge-
wiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder eines 
Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr 
als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.

(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder 
des Gemeinderats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur 
auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und auch 
nur bis 19:00 Uhr gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.

Die Mitglieder von Wahlausschüssen erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls 
für den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 16,00 
EUR.

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für 
die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschä-
digung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister von 650,00 EUR,
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von 130,00 EUR.

§ 12
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Einleger des Infor-
mationsblattes Höhberg Echo, bekannt gemacht.

Sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an den 
bestimmten Stellen (Verkündungstafeln), sofern nicht Bundes- 
oder Landesrecht etwas anders bestimmt. Eine entsprechende 
Verkündungstafel ist an den folgenden Stellen aufgestellt bzw. 
angebracht:

1. Mackenrode: - Bushaltestelle
- Ecke zum Kindergarten
- Dorfmitte Hennigerode

2. Weidenbach: - am Dorfanger

Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung - ThürBekVO) in ihrer jeweiligen Fassung Anwen-
dung.

(2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats oder der Aus-
schüsse erfolgt durch Aushang an den Verkündungstafeln nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 3.

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit dem 
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(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister folgende ne-
ben den in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben weitere Angele-
genheiten zur selbstständigen Erledigung:

a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

§ 7
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den 
Ersten Beigeordneten vertreten. Als Verhinderung gilt insbeson-
dere die urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit des Bür-
germeisters und die Nichtbesetzung des Bürgermeisteramtes.

(3) Der Beigeordnete ist für den ihm mit Zustimmung des Ge-
meinderates durch den Bürgermeister übertragenen Geschäfts-
bereich verantwortlich.

§ 8
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Aus-
schüsse bilden, welche die Beschlüsse des Gemeinderates 
vorbereiten (vorbereitende Ausschüsse) oder aber einzelne An-
gelegenheiten abschließend entscheiden (beschließende Aus-
schüsse).

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemein-
derat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und 
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt 
die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglie-
der, so kann jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen kei-
nen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit 
Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren 
Hare/Niemeyer.

(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 9
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Ehrenbeamte und Personen, die als Mitglieder des Gemein-
derates insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt 
ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhal-
ten:

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied,

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.

(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindedienstsiegel

(1) Das Gemeindewappen zeigt in Silber einen grünen Berg, be-
legt mit einem silbernen Wellenfaden, aus dem Berg mittig wach-
send eine grüne Schilfpflanze mit schwarzem Fruchtstand (Rohr-
kolben), rechts beseitet von einer roten, bauchigen Flasche, links 
beseitet von einer roten Rose mit silbernem Samenstand und 
schwarzen Butzen.

(2) Die Flagge der Gemeinde ist rot-weiß gespalten und trägt das 
Gemeindewappen.

(3) Das Dienstsiegel trägt im oberen Halbbogen die Umschrift 
„Thüringen“, im unteren Halbbogen die Umschrift „Gemeinde 
Röhrig“ und zeigt das Gemeindewappen.

§ 3
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).

(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ge-
meinderatsbeschlusses der Gemeinde.

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das 
Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 4
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichti-
ge Gemeindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen 
und Vorhaben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung 
unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegen-
heiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ih-
nen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche 
vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und 
Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerver-
sammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete und 
Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindean-
gelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohner-
versammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Ein-
wohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen 
sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beant-
wortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen 
auch innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 5
Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 6
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.
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jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen 
werden.

(3) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unab-
wendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Abs. 1 
festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in 
dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
durch Anschlag an den Verkündungstafeln nach § 11 Abs. 1 Satz 
3.

§ 12
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsät-
zen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 13
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.

(2) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Februar 2020 in 
Kraft.

Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 6. Dezember 2001 so-
wie deren Änderungen vom 7. Mai 2004, 16. März 2005, 21. Ok-
tober 2011 und 11. März 2019 außer Kraft.

Röhrig, 16. Juli 2020

Vogler
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Röhrig
- Der Bürgermeister -  16. Juli 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Röhrig nachfolgende 3. Änderung zur Straßenausbaubeitrags-
satzung der Gemeinde Röhrig bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 8/2020 vom 1. Juli 2020 hat der Gemeinde-
rat die oben genannte Änderungssatzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 14. Juli 
2020 diese Änderungssatzung bestätigt.

Vogler
Bürgermeister

3. Änderung zur Satzung über  
die Erhebung wiederkehrender Beiträge  

für die öffentlichen Verkehrsanlagen  
der Gemeinde Röhrig 

(Straßenausbaubeitragssatzung)
Auf Grund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und des § 21 b 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) i. V. m. §§ 2, 7 und 7 a 

§ 10
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung einen 
monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 25,00 EUR sowie ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 20,00 EUR für die notwendige, nachge-
wiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder eines 
Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr 
als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.

(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder 
des Gemeinderats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur 
auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und auch 
nur bis 19:00 Uhr gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalent-schädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.

Die Mitglieder von Wahlausschüssen erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls 
für den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 16,00 
EUR.

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für 
die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschä-
digung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister von 400,00 EUR/Monat,
- der ehrenamtliche Erste Beigeord-

nete von
85,00 EUR/Monat.

§ 11
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Einleger des Infor-
mationsblattes Höhberg Echo, bekannt gemacht.

Sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an den 
bestimmten Stellen (Verkündungstafeln), sofern nicht Bundes- 
oder Landesrecht etwas anders bestimmt. Eine entsprechende 
Verkündungstafel ist an der folgenden Stelle aufgestellt bzw. an-
gebracht:

Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße.

Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung - ThürBekVO) in ihrer jeweiligen Fassung Anwen-
dung.

(2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats oder der Aus-
schüsse erfolgt durch Aushang an den Verkündungstafeln nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 3.

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit dem 
Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungsta-
feln vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen 
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Bekanntmachung  
der Gemeinde Schönhagen

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der  
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung  
Stand 02/2020 der Gemeinde Schönhagen

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Schönhagen hat in seiner 
Sitzung am 6. Mai 2020 mit Beschluss Nr. 7/2020 die Klar-
stellungs- und Ergänzungssatzung beschlossen.

2. Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung sollen nach § 3 
Abs. 2 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung durchgeführt 
werden.

3. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird hiermit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde 
Schönhagen vom 19. Dezember 2001 in der zurzeit gültigen 
Fassung öffentlich bekanntgemacht.

Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Ge-
meinde Schönhagen und dessen Begründung liegen der Zeit

vom 24. August bis 29. September 2020

in der VG Uder, Siedlung 14, 37318 Uder im Bauamt, Zi. 207 in 
der Zeit von

Montag, Mittwoch, Don-
nerstag

09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 
Uhr

Dienstag 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 
Uhr

Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

sowie nach vorheriger Vereinbarung zu jedermanns Einsicht öf-
fentlich aus.

Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung der Planung. Von jedermann können Stel-
lungnahmen zum Entwurf schriftlich oder während der Dienst-
stunden mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden.

Zusätzlich können die Unterlagen im o. g. Zeitraum auf der Inter-
netseite der VG Uder unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.vg-uder.de/rathaus-der-vg/bauleitplanung/oeffentli-
che-bekanntmachungen.html

Hinweise:
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des Abwägungser-
gebnisses ist anderenfalls nicht möglich. Ohne Zuordnung der 
Stellungnahme kann die Einschätzung der Betroffenheit privater 
Belange erschwert sein.

Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zum Zwecke 
der Durchführung des Satzungsverfahrens eingewilligt.

Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in öffentlicher Sit-
zung des Gemeinderates beraten und entschieden. Nicht fristge-
recht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über der Satzung unberücksichtigt bleiben.

Ein Antrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, wenn mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Stitz
Bürgermeister

ThürKAG in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Röhrig in seiner Sitzung am 
1. Juli 2020 folgende 3. Änderung zur Straßenausbaubeitrags-
satzung vom 20. Juli 2012 beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. § 1 - Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen - wird 
Abs. 3 neu eingefügt:

Diese Satzung findet ausschließlich Anwendung auf Stra-
ßenausbaumaßnahmen, deren sachliche Beitragspflichten 
bis einschließlich 31. Dezember 2018 entstanden sind.

2. § 6 - Verteilung des umlagefähigen Aufwands - Abs. 2 
Satz 4 erhält folgende Fassung:

Für die übrigen Flächen - einschließlich der im Außenbereich 
gelegenen Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze 
oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB - 
richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach Abs. 8.

3. § 6 - Verteilung des umlagefähigen Aufwands - Abs. 5 
wird wie folgt geändert:

Buchstabe d) und Buchstabe e) werden gestrichen.

4. § 6 - Verteilung des umlagefähigen Aufwands - Abs. 6 er-
hält folgende Fassung:

Für Grundstücke, die ganz oder teilweise innerhalb des Gel-
tungsbereiches eines Bebauungsplans liegen, ergibt sich die 
Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) ist die zulässige Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus 
der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse;

b) sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5 (wo-
bei Bruchzahlen unter 0,5 auf die vorausgehende volle 
Zahl abgerundet und solche ab 0,5 auf die nächstfolgen-
de volle Zahl aufgerundet werden);

c) dürfen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden, 
gilt die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;

d) ist gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Bebau-
ung festgesetzt, gilt die Zahl von einem Vollgeschoss. 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der 
Vollgeschosse vorhanden oder zugelassen, so ist die-
se zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die 
zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige Ge-
bäudehöhe überschritten wird.

5. § 6 - Verteilung des umlagefähigen Aufwands - Abs. 10 
Buchstabe a) erhält folgenden Wortlaut:

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetz-
ten Gewerbegebieten;

6. § 7 - Beitragssatz - Abs. 4 wird wie folgt ergänzt:

Der Beitragssatz im Jahr 2018 beträgt 0,05 EUR/m² gewich-
tete Grundstücksfläche.

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 tritt rückwirkend zum 31. Dezember 2018 in Kraft.

Röhrig, 16. Juli 2020

Vogler
Bürgermeister   (Siegel)
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§ 4
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichti-
ge Gemeindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen 
und Vorhaben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung 
unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegen-
heiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ih-
nen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche 
vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und 
Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerver-
sammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete und 
Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeinde-
angelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwoh-
nerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der 
Einwohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die An-
fragen sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung 
beantwortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister 
Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich 
beantworten.

§ 5
Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 6
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister folgende ne-
ben den in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben weitere Angele-
genheiten zur selbstständigen Erledigung:

a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

§ 7
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den 
Ersten Beigeordneten vertreten. Als Verhinderung gilt insbeson-
dere die urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit des Bür-
germeisters und die Nichtbesetzung des Bürgermeisteramtes.

(3) Der Beigeordnete ist für den ihm mit Zustimmung des Ge-
meinderates durch den Bürgermeister übertragenen Geschäfts-
bereich verantwortlich.

§ 8
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Aus-
schüsse bilden, welche die Beschlüsse des Gemeinderates 
vorbereiten (vorbereitende Ausschüsse) oder aber einzelne An-
gelegenheiten abschließend entscheiden (beschließende Aus-
schüsse).

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemein-
derat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und 
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt 
die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglie-
der, so kann jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen kei-
nen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit 

Gemeinde Steinheuterode
- Der Bürgermeister -  24. Juli 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Steinheuterode nach-folgende Hauptsatzung der Gemeinde 
Steinheuterode bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 7/2020 vom 25. Juni 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 23. Juli 
2020 diese Satzung bestätigt.

Spies
Bürgermeisterin

Hauptsatzung der Gemeinde Steinheuterode
Auf Grund des § 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Steinheuterode in seiner Sitzung 
am 25. Juni 2020 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Steinheuterode“.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindedienstsiegel

(1) Das Gemeindewappen zeigt in Blau einen goldenen Berg, 
darin ein schwarzer Baumstumpf, daraus wachsend einen silber-
nen, goldenen bewehrten Ziegenbock, rechts oben begleitet von 
einem goldenen Eichenblatt.

(2) Die Flagge der Gemeinde ist weiß mit blauen Flanken und 
trägt das Gemeindewappen.

(3) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift „Thüringen, Gemeinde 
Steinheuterode“ und zeigt das Landeswappen von Thüringen.

§ 3
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).

(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ge-
meinderatsbeschlusses der Gemeinde.

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das 
Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.
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für den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 16,00 
EUR.

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für 
die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschä-
digung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister von 450,00 EUR,
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von 95,00 EUR.

§ 11
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Einleger des Infor-
mationsblattes Höhberg Echo, bekannt gemacht.

Sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an den 
bestimmten Stellen (Verkündungstafeln), sofern nicht Bundes- 
oder Landesrecht etwas anders bestimmt. Eine entsprechende 
Verkündungstafel ist an den folgenden Stellen aufgestellt bzw. 
angebracht:

1. Bushaltestelle, Mengelröder Weg 30
2. an der „Alten Schule“, Dorfstraße 20
3. am Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 1

Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung - ThürBekVO) in ihrer jeweiligen Fassung Anwen-
dung.

(2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats oder der Aus-
schüsse erfolgt durch Aushang an den Verkündungstafeln nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 3.

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit dem 
Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungsta-
feln vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen 
jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen 
werden.

(3) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unab-
wendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Abs. 1 
festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in 
dringenden Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
durch Anschlag an den Verkündungstafeln nach § 11 Abs. 1 Satz 
3.

§ 12
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsät-
zen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 13
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.

(2) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Februar 2020 in 
Kraft.

Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 7. Dezember 2001 so-
wie deren Änderungen vom 26. April 2004, 29. Oktober 2004, 19. 
April 2005, 30. Juli 2010, 23. Dezember 2010 und 30. April 2013 
außer Kraft.

Steinheuterode, 24. Juli 2020

Spies
Bürgermeisterin  (Siegel)

Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren 
Hare/Niemeyer.

(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 9
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Ehrenbeamte und Personen, die als Mitglieder des Gemein-
derates insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt 
ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhal-
ten:

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.

(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

§ 10
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung einen 
monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 25,00 EUR sowie ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 17,50 EUR für die notwendige, nachge-
wiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder eines 
Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr 
als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.

(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder 
des Gemeinderats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur 
auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und auch 
nur bis 19:00 Uhr gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.

Die Mitglieder von Wahlausschüssen erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls 
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betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 11/2020 vom 8. Juli 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Änderungssatzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 20. Juli 
2020 diese Änderungssatzung bestätigt.

Wehr
Bürgermeister

1. Änderung zur Satzung über  
die Erhebung wiederkehrender Beiträge  
für die öffentlichen Verkehrsanlagen  
der Gemeinde Thalwenden 
(Straßenausbaubeitragssatzung)
Auf Grund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und des § 21 b 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) i. V. m. §§ 2, 7 und 
7 a ThürKAG in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung hat der Gemeinderat der Gemeinde Thalwenden in seiner 
Sitzung am 8. Juli 2020 folgende 1. Änderung zur Straßenaus-
baubeitragssatzung vom 27. November 2015 beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 1 - Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen - wird 
Abs. 3 neu eingefügt:

Diese Satzung findet ausschließlich Anwendung auf Straßen-
ausbaumaßnahmen, deren sachliche Beitragspflichten bis ein-
schließlich 31. Dezember 2018 entstanden sind.

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Thalwenden, 21. Juli 2020

Wehr
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Thalwenden
- Der Bürgermeister - 24. Juli 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Thalwenden nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 10/2020 vom 8. Juli 2020 hat der Gemein-
derat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen beschlossen.

Gemeinde Steinheuterode
- Der Bürgermeister -  13. Juli 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Steinheuterode nach-folgende 2. Änderung zur Straßenausbau-
beitragssatzung der Gemeinde Steinheuterode bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 8/2020 vom 25. Juni 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Änderungssatzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 9. Juli 
2020 diese Änderungssatzung bestätigt.

Spies
Bürgermeisterin

2. Änderung zur Satzung über  
die Erhebung wiederkehrender Beiträge  

für die öffentlichen Verkehrsanlagen  
der Gemeinde Steinheuterode 

(Straßenausbaubeitragssatzung)
Auf Grund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und des § 21 
b Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) i. V. m. §§ 2, 7 
und 7 a ThürKAG in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden 
Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Steinheuterode in 
seiner Sitzung am 25. Juni 2020 folgende 2. Änderung zur Stra-
ßenausbaubeitragssatzung vom 8. Juni 2012 beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 1 - Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen - wird 
Abs. 3 neu eingefügt:

Diese Satzung findet ausschließlich Anwendung auf Straßen-
ausbaumaßnahmen, deren sachliche Beitragspflichten bis ein-
schließlich 31. Dezember 2018 entstanden sind.

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Steinheuterode, 13. Juli 2020

Spies
Bürgermeisterin   (Siegel)

Gemeinde Thalwenden
- Der Bürgermeister -  21. Juli 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Thalwenden nachfolgende 1. Änderung zur Straßenausbaubei-
tragssatzung der Gemeinde Thalwenden bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
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2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 23. Juli 
2020 die Nachtragshaushaltssatzung sowie den Nachtrags-
haushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 15. bis 31. August 2020 
während der Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Uder, 

Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 Uder öffentlich aus. 
Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und Beschlussfassung 
über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres die Möglichkeit 
zur Einsichtnahme.

Wehr
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Thalwenden, Landkreis Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2020
Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003  
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 278, 279), erlässt die Gemeinde Thalwenden 
folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes
einschließlch des Nachtrages

gegenüber bisher auf nunmehr
festgesetzt

EUR EUR EUR EUR
a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen 41.600 53.200 468.300 456.700
die Ausgaben 7.400 19.000 468.300 456.700

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 271.300 102.000 498.500 667.800
die Ausgaben 199.300 30.000 498.500 667.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 150.000 EUR um 
250.000 EUR erhöht und damit auf 400.000 EUR neu festge-
setzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird von 78.000 EUR 
um 72.000 EUR erhöht und damit auf 150.000 EUR neu festge-
setzt.

§ 6

Es gilt der am 8. Juli 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Thalwenden, 24. Juli 2020

Wehr
Bürgermeister  (Siegel)
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